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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1989

Norm

ABGB §1297

BSVG §72 Abs1

Rechtssatz

Einer von einer kleinen Landwirtschaft lebenden Landwirtin, die mit ihren Kindern auf dieser Landwirtschaft im

gemeinsamen Haushalt lebt und ihnen dort Naturalunterhalt gewährt, kann ohne spezielle Belehrung nicht

vorgeworfen werden, daß sie nicht weiß oder nicht bedenkt, daß sich relativ geringfügige Veränderungen ihres eigenen

Einkommens mittelbar auch auf die (nach § 142 BSVG unabhängig von der tatsächlich erbrachten Unterhaltsleistung)

fiktiven Unterhaltsansprüche der Kinder auswirken könnten.
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